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Inhalt der Gefetzsammlung
ItKT 1160. Das zu Berlin am 21. August I8?1
ausgegebene 21. Stück der Gesetz-Sammlung enthält -

Nr. 8225. Allerhöchster Erlaß vom 22. Juli 18?4,
betreffend die Bestellung und Bestätigung der evan¬
gelischen Geistlichen im Amtsbereich des Konsistoriums
zu Kassel.

Nr. 8226. Allerhöchster Erlaß vom 24. Juli 1874,
betreffend die Behandlung der Gesuche um Dispen-
sation von dem Ehehindernisse des Ehebruchs.

Nr. 8227. Tarif, nach welchem die Abgaben für
die Benutzung der Hafenanlagenzu Hadersleben, Re¬
gierungsbezirkSchleswig, zu erheben sind. Vom
Ä. Juni 1874.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Central-Behörden.

tlKO. 1155. Betreffenddie Postsachen für Orte
ohne Postanstalt.

Den Korrespondenten,welche ihren Wohnsitz in
Orten ohne Postanstalt haben, ist jetzt allgemein ge¬
stattet, ihre Postsachen auch von solchen Postanstalten
abholen zu lassen, zu deren Landbestellbezirk der
Wohnort des Empfängersnicht gehört.

In Folge dieser Verkehrserleichterungmuß die
Spedition der Postsendungenfür solche Orte, an
welchen eine Postanstalt sich nicht befindet, nach Maß¬
gabe der von dem Absender auf der
Adresse bezeichneten Abgabe Postanstalt be¬
wirkt werden.

Durch die unrichtige Bezeichnung dieser Postanstalt
oder durch das gänzlicheFehlen einer bezüglichen
Angabe können leicht Verzögerungen in der Ueber¬
kunst der Postsendungen herbeigeführt werden.

Es ist daher im eigenen Interesse der Korrespon¬
denten nothwendig, daß die Absender solcher Post¬
sendungen, welche nach Ortschaftenohne Postanstalt
gerichtet sind, auf der Adresse außer dem eigent¬
lichen Bestimmungsorte thunlichst noch dieje n i g e
Post anstatt angeben, von welcher aus die Be¬
stellung der Sendung an den Adressaten zu bewirken
ist, oder von wo die Abholung erfolgt.

Zur Förderung dieses Zweckes wird es beitragen,
wenn Korrespondenten,an deren Wohnsitz sich eine

Ausgegeben zu Düsseldorf am S. September1874.

Jahrgang 1874.
Postanstalt nicht befindet, diejenigen Personen, mit
welchen sie in Briefwechsel stehen, auf das gedachte
Erforderniß aufmerksam machen und denselben mit¬
theilen, durch Vermittelung welcher Postanstalt sie
ihre Postsachen beziehen.

Insbesondere wird es sich auch empfehlen, wenn
die auf dem Lande wohnenden Korrespondenten
möglichst allgemein dem theilweisebereits be¬
stehenden Gebrauche folgen, in den von ihnen abzu¬
sendenden Briefen bei der Orts- und Datumsangabe
den Namen des Postortes hinzuzufügen,
durch welchen sie ihre Postsachen empfangen.

Berlin ^V., den 27. August 1874.
Kaiserliches General-Postamt.

IIK5 1168. Die in New-Aork domizilirte Lebens-
Verstcherungs-GesellschaftManhattan hat ihren Ge¬
schäftsbetrieb in Preußen aufgegeben. Die der Gesell¬
schaft unter dem 21-October 1871 ertheilte Konzession
zu diesem Geschäftsbetriebe wird deshalb hierdurch
für erloschen erklärt.

Berlin, den 24. August 1874.
Der Minister des Innern. I. A.: R ibb e ck.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Provknzial-Behöroen

RISV 1156- Das Verhältniß der kirchlichen
Organe zur Volksschule.Nachdem durch das Gesetz, betreffenddie Beauf¬

sichtigung des Unterrichts-und Erziehungswesens vom
11. März 1872 das Verhältniß der Kirche ryid ihrer
Organe zur Volksschule eine wesentliche Aenderung
erfahren hat und der Kirche in dieser Beziehung nur
noch diejenigen Berechtigungenzustehen, welche sich
aus Art, 24 der Versassungs - Urkunde vom 31.
Januar 1850:
„Den Religions - Unterricht in der Volksschule leiten

die betreffenden Religions-Gesellschasten"
ergeben, ist auch unsere Circular-Verfügung vom 24.
Februar 1854 (Nr. 655) wonach die Herren Super¬
intendenten jedesmal mit der Kirchen-Visitation eine
eingehende Revision der Schulen verbinden sollten
(Z. 145 Nr. 3 der Kirchen-Ordnung) und den Herren
Geistlichen zur Pflicht gemacht worden war, die
Schulen in ihrer Gemeinde mindestens ein bis zwei¬
mal monatlich zu besuchen, uuanwendbar geworden
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und finden wir uns veranlaßt um Mißverständnisse
m vermeidendieselbe hiermit nachträglich ausdrück¬
lich aufzuheben.

Die Einwirkung der kirchlichen Organe auf die
Volksschulebeschränkt sich gegenwärtig ausschließlich
auf den Religions-Unterrichtund sind demgemäß die
Pfarrer und die denselben vorgesetzten Superinten¬
denten als solche nur berechtigt

1) in den lehrplanmäßig angesetzten Religions¬
stunden, nicht aber in andern Lektionen, dem Unter¬
richt beizuwohnen — von dem Stande des Religions¬
unterrichts Kenntniß zu nehmen und sich von den
bezüglichen Fortschritten der Schüler zu überzeugen;

2) dem Lehrer in Bezug auf den Religions-Unter¬
richt nbthigenfalls — jedoch nicht in den Stunden
selbst und vor den Schulkindern — Rathschlägeund
Belehrungen zu ertheilen und ihn sachlich zu be¬
richtigen ;

3) etwaige Wünscheund Beschwerden in Bezug
auf den Religions-Unterricht und das Verhalten des
Lehrers in demselben — sei es allein, sei es in Ver¬
bindung mit dem Presbyterium (H. 117 und 8. 14
lir. e. der Kirchen-Ordnung)bei dem Lokal-Schul-
Jnspektor und den vorgesetzten Schulbehörden zur
Sprache zu bringen.

Dagegen ist weder der Pfarrer noch der Super¬
intendent berechtigt, gegen den Lehrer wegen Ver¬
letzung seiner Amtspflichtoder wegen seines Ver¬
haltens in und außer dem Amte als Lehrer Ver¬
warnungen und Verweise auszusprechen,weil nur
die staatlich berufenen Lokal- und Kreis - Schul - Jn-
spectoren die Dienstvorgesetztendes Lehrers im Lehr¬
amt sind, welchen die Disciplinarbefugniß zusteht
(Z. 18 des Gesetzes vom 21. Juli 1852).

Nur nach Maßgabe der vorstehenden Einschrän¬
kungen sind die Bestimmungen der Kirchen-Ordnung
in den 88- 14 lit. 66, 117 und 145 Nr. 3 ferner¬
hin anwendbar, während die Bestimmungin ß. 38
Nr. 8, soweit sie auf die Schule Bezug hat, für
völlig ausgehoben zu erachten ist.

Wir erwarten, daß die Herren Geistlichen, sofern
sie nicht bereits in ihrer Eigenschaft als Lokal-Schul-
Jnspectoren hierzu verpflichtet sind, von der vor¬
stehenden Berechtigungdurch jeweiligen Besuch der

Religions-Unterrichtsstundengewissenhaft Gebrauch
wachen und veranlassen die Herren Superintendenten
bei Gelegenheit der Kirchen-Visitationen auch ferner¬
hin auf den in der Volksschule ertheilten Religions¬
unterricht ihr Augenmerk zu richten, sei es daß sie
den Ortspfarrer und das Presbyterium darüber be¬
fragen, ob in Beziehung auf diesen Unterricht vom
kirchlichen Standpunkt Besonderes zu bemerken und
zu wünschen sei, sei es daß sie, um eine Persönliche
Ueberzeugung zu gewinnen, ihrerseits dem Religions-
Unterricht in der Schule beiwohnen.

Das Formular für die Kirchen - Visitationen hat
bereits durch unsere Cirkular - Verfügung voni 28.
Juli v. I. (Nr. 2303) eine entsprechende Abänderung
erfahren.

Schließlich bemerken wir. daß selbstverständlich die
Rechte und Pflichten der Herren Pfarrer und Super¬
intendenten in ihrer etwaigen Stellung als Lokal¬
oder Kreis - Schul - Jnspectoren durch unsere vor¬
stehende Verfügung gänzlich unberührt bleiben und
daß dies nicht minder hinsichtlich der Stellung der
Küster und sonstigen untern Kirchenbeamten,auch
wenn dieselben gleichzeitig ein Lehramt bekleiden der
Fall ist.

Coblenz, den 4. Mai 1874.
Königliches Consistorium.

H69. Auf Grund des Z. 2 des Gesetzes!
über die Beurkundung des Personenstandes und die
Form der Eheschließung vom 9. März d. I. (Gesetz- j
Sammlung pÄZ. 95) sind:

1. der Büreau-Diätar bei der KöniglichenEisen-
bahn-Direction zu Elberfeld Rudolph Schulz zum l
Standesbeamten für den Standesamtsbezirk der!
Stadt Mülheim a. d. Ruhr,

der Stadt-Secretair A. Fischer zum Stell¬
vertreter des Standesbeamten der Stadt Wesel,

3. der Stadt-Secretair Heinrich Thiele zum Stell-!
Vertreter des Standesbeamten der Stadt Werden,

4. der Stadt-Secretair Carl Moritz Huß zum Stell¬
vertreter des Standesbeamten der Stadt Steele
auf Widerruf heute von mir ernannt worden.

Coblenz, den 18. August 1874.
Der Ober-Präsidentder Rheinprovinz:

I. V.: Ko nopa cki.
über die Beurkundungdes Personenstandes und dieÄVVS 1179. Aus Grund des 8- 3 des Gesetzes ^ ...

Form der Eheschließung vom 9. März d. I. (Gesetz-Sammlung 9S) sind die nachgenannten Land¬
bürgermeistereien des Regierungsbezirks Düsseldorf als Standesamtsbezirkeabgegrenzt und die dabei nam¬
haft gemachten Personen auf Widerruf zu Standesbeamten, resp, zu Stellvertretern der Standesbeamten,
heute von mir ernannt worden:

5-
St Kreis.

Namen der zu einem
StandesamtsbezirkNamen
abgegrenzten Land¬

bürgermeisterei.

der ernannten
beamten.

Standes- Namen der ernannten
Stellvertreter.

1 Mülheim a. d. Ruhr

dto.

Mülheim a.d. Ruhr

Ruhrort

Rudolph Schulz, (Ist zugleich zum
Standesbeamten für die Stadt
Mülheim a. d. Ruhr ernannt.)

Weinhagen, Bürgermeister

Rheinen, Bürgermeister.

Welschen, Beigeordneter.
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Kreis.
Namen der zu einem
Standesamtsbezirk
abgegrenztenLand¬

bürgermeisterei.

Namen der ernannten Standes¬
beamten.

z Mülheim a. d. Ruhr

b!
6'

10

11

1
15

15^

Ik!

17i

18^

dto.
dto.
dto.

dto.
Essen, Land

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

Rees

dto.

dto.

dto.

19 dto.
20 dto.

21 dto.

22 dto.
23! dto.

Oberhausen

Gahlen
Dinslaken
Götterswickerhamm

Holten
Altendorf

Altenessen

Kettwig

Borbeck

Steele

Werden

Stoppenberg

Millingen

Emmerich

Obrighoven

Vrasselt

Rees
Haldern

Elten

Schwartz, Bürgermeister

Bongartz, Bürgermeister
Berns, Bürgermeister
von der Mark, Bürgermeister

Klinge, Bürgermeister
Kerckhoff, Bürgermeister

Psan, Bürgermeister

Pahlke, Bürgermeister

Kruft, Bürgermeister

von Cloedt, Bürgermeister

von Schirp, Bürgermeister

Hoeren, Bürgermeister

Raske, Bürgermeister

Bock, Bürgermeister

Hecheltjen, Bürgermeister

Grass, Bürgermeister

de Witt, Bürgermeister
Meygers, Bürgermeister

^Rudeloff, Bürgermeister

Namen der ernannten
Stellvertreter

Ringenberg Arntzen, Bürgermeister
Schermbeck Maaßen, Bürgermeister

Die die Gemeinde Wanheim - Angerhausen umfassendeLandbürgermeisterei Duisburg
am sbezirk der Stadt Duisburg zugetheilt worden.

Coblenz, den 18. August 1874. Der Ober-Prästdent der Rheinprovinz: I. V.: Konopacki.

von der Linden, Bürgermeisterei-
Secretair.

Barth, I. Beigeordneter.
Paßmann, Beigeordneter.
Freiherr von Plettenberg, Beige

ordneter.
Knellessen,Beigeordneter.
1. Dr. Rüschhoff,I. Beigeordneter.
2. Bögel, II. Beigeordneter.

Sartorius, Gemeinde-Secretair.
Kempff, I. Beigeordneter.

2. Niegisch, II. Beigeordneter.
3. Viertens, Gemeinde-Secretair.
1. Bernsau, I. Beigeordneter.

von Schirp, II. Beigeordneter.
Hülstrung, Gemeinde-Secretair.

1. Leimgardt, I. Beigeordneter.
2. Rive, II. Beigeordneter.
3. Brüggemann, Gemeinde-Secre¬

tair. '
1. Kirchfeld, Beigeordneter.
2. Huß, Gemeinde-Secretair.
1. Unterharnscheidt,Beigeordneter.
2. Thiele, Gemeinde-Secretair.
1. Schulz, Beigeordneter.

Buscher, Gemeinde-Secretair.
Meyer, I. Beigeordneter.

2. Weyer, II. Beigeordneter.
Devin, I. Beigeordneter.

2. van Gülpen, II. Beigeordneter.
1. Busch, I. Beigeordneter.
2. Underberg, II. Beigeordneter.
1. Freiherr von Wittenhorst-Sons-

feld, I. Beigeordneter.
2. von Seel, II. Beigeordneter.
Lensing, Beigeordneter.
1. Ostendorp, I. Beigeordneter.
2. Evers, II. Beigeordneter.
1. Gorris, I. Beigeordneter.
2. Hortmann, II. Beigeordneter.
Kirschkamp,Agent zu Ringenberg.
Halswick, Oeconomzu Schermbeck.

ist dem Standes-

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Königlichen Regierung

RßvS 1174. Zur Wahl der Candidaten für die
Landrathsstelle des Landkreises Düsseldorf ist eine
Versammlungder Kreisstände auf Samstag den 26.
September c., Vormittags 11 Uhr, in dem

Sitzungs-Saale des hiesigen Rathhauses anberaumt,
und die Leitung des Wahlgeschäftes, sowie der Vorsitz
bei demselben dem Königl. Regierungs-Abtheilungs-
Dirigenten, Ober-Regierungs-Rath von Juncker Hier¬
selbst übertragen worden, welcher die Einberufung
der Kreisstände veranlassen wird.

Es wird dieses hierdurch bekannt gemacht, damit



Diejenigen, welche, ungeachtet sie berechtigt zu sein
glauben, zu dieser Versammlungnicht eingeladen sein
sollten, ihre Berechtigung zeitig bei uns geltend machen
können.

Das zur Wählbarkeiterforderliche, die Notabilität
des Grundbesitzes bedingende Grundsteuer-Minimum
ist auf 40 Thlr. Grundsteuer bei geschlossenen Gütern,
und auf 60 Thlr. Grundsteuer bei getrennten Grund¬
besitzungen festgestelltworden.

Düsseldorf, den 3. September 1874. I. 1.1956.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
anderer Behörden.

ÄI7V 1151. Mit Bezug auf die Bestimmungen
im Z. 35, 36 des Allgemeinen Berggesetzes vom 24.
Juni 1365 wird nachstehendeVerleihungs-Urkunde:

Im Namen des Königs!
Auf die Muthung vom 3. October 1372 wird dem

Heinrich Wulfs zu Werden das Eigenthum des Berg¬
werks: „Joseph 1" in der Gemeinde Rottberg,
im Kreise Essen, Regierungsbezirke Düsseldorf, Ober¬
bergamtsbezirke Dortmund, niit dem Felde von
2,189,000 geschrieben: Zwei Millionen hundertneunund-
achtzig tausend Quadratmetern, dessen Begrenzung
auf dem zu dieser Urkunde gehörigen,am heutigen
Tage beglaubigten Situationsrisse mit den Buch¬
staben L, v, I), L, ?, Q, II, /I bezeichnet ist zur
Gewinnung der in diesem Felde vorkommendenStein¬
kohlen nach Vorschrift des Allgemeinen Berggesetzes
vom 24. Juni 1865 hierdurch verliehen.

Dortmund, den 31. Juli 1874.
(I- L.) Königliches Oberbergamt.

hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Dortmund, den 31. Juli 1874.

Königliches Oberbergamt.
H « ? 1. 1096. Königliche Lehranstalt für
Obst-und Weinbau zu Geisenheim im

Rhein ga u.
Beginn des Wintersemesters am 3 Okt. 18741.

Unterrichtsgegenstände: Botanik, (Anatomie,
Pflanzenkrankheiten,Uebungen im Miskroscopiren)
Physik und physikalischeChemie, Zoologie, Mathe¬
matik, allgemeinerPflanzenbau,Obstbau, Obstbaum¬
zucht, Pomologierc. :c., Weinbau, Weinbehandlung
rc. rc. Planzeichnen, Früchte- und Blumenmalen, Pro¬
jektionslehre, Feldmessen, gärtnerische Buchführung,
Bienenzucht, Seidenbau.

Statuten der Anstalt sind durch die unterzeichnete
Administration zu beziehen; auch wird die Unter¬
bringung der Schüler in Geisenheimdiesseits ver¬
mittelt. Wegen Erlangung eines der vacant gewor¬
denen Staat'sstipendienim Betrag von jährlich zwi¬
schen 50—100 Thlr. wolle man sich an den Vor¬
sitzenden des Curatorii, Herrn Regierungspräsidenten
von Wurmb in Wiesbaden oder an den Un¬
terzeichnetenwenden.

Königliche Administration:
Arndts, Regierunqsrath.

tß 7?. 1152. Universität Greifswald.
Königliche staats- und landwirthschast-
liche Akademie Eldena. Vorlesungen

für das Wintersemester 1874 bis 1875.
Beginn am 13. October.

1. Ein- und Anleitungzum akademischen Studium,
Director Professor Dr. Baumstark. 2. Einleitung in
die Statistik, derselbe. 3. Darstellung der preußischen
Staatsverfassnng, derselbe. 4. Encyclopädische Ein¬
leitung in das Landwirthschaftsrecht, Professor Dr.
Haeberlin. 5. LandwirthschaftlicheGeräthe- und
Maschinenkunde, I. Theil, vr. Pietrusky. 6. Allge¬
meiner Acker- und Pflanzenbau, derselbe. 7. Futter¬
bau Priv.-Docent vr. Müller. 8. Landwirthschaft-
lichcs Praktikum,Dr. Pietrusky. 9. Nindviehzucht,
Professor vr. Rohde. 10. Schafzucht,derselbe. 11.
Schweinezucht und landwirthschaftliche Demonstratio¬
nen, derselbe. 12. Fütterungslehre.Priv.-Docent vr.
Müller. 13. LandwirthschaftlichesRepetitorium,
Professor vr. Rohde. 14. Landschaftsgärtnerei,
akademischer Gärtner Fintelmann. 15. Forstwirth-
schaftlicheBetriebslehre, akademischer Forstmeister
Wiese. 16. LandwirthschaftlicheTechnologie, Professor
vr. Trommer. 17. PraktischeDemonstrationenin
entsprechenden Fabriken, derselbe. 18. Anatomie und
Physiologie der Haussäugethiere, Professor vr.
Dammann. 19. Lehre von den äußeren Krankheiten
der Hausthiere,derselbe. 20. Gesundheitspflege der
Haussäugethiere,derselbe. 21. ThierärztlicheKlinik
hält derselbe. 22. AnorganischeExperimental-Chemie
Professor vr. Trommer. 23. Analytische Chemie
und Anleitung zu chemischen Untersuchungen im
chemischen Laboratorium, Professorvr. Scholz. 24.
Düngerlehre, derselbe. 25. Repetitoriumder organi¬
schen Chemie, derselbe. 26. Naturgeschichte der land-
wirthschaftlich schädlichen Thiere und Lehre von den
Krankheiten der Pflanzen, Professorvr. Jessen. 27.
Principien des allgemeinen Pflanzenbauesmit Rück¬
sicht auf Klimatologie, derselbe. 28. Pflanzenphysio¬
logie I. Theil, derselbe. 29. Anleitung zum Be
stimmen landwirthschaftlicherSämereien, derselbe.
30. MikroskopischeUebungen in der Pflanzen - Ana¬
tomie, derselbe. 31. Geognosie. Professor vr. Scholz.
32. Landwirthschaftliche Baukunst, l. Theil, akademi¬
scher Baumeister Müller. 33. Praktische Geometrie,
Professor vr. Minnigerode. 34. Mechanik und
Maschinenlehre, derselbe.

Lehrhilfsmittel.
Als Lehrmittel dient vorerst die umfangreiche

Guts wirthschaft mit ihren mannigfaltigen
Bodenartenund ihren werthvollen Rindvieh-, Schas-
und Schweinebeständen, insofern sie Gelegenheit
bietet, die Vorträge durch Demonstrationen auf dem
Felde und im Stalle zu erläutern. In gleicher
Weise werden die Vorträge über Technologie durch
die in der Wirthschaft betriebenenökonomisch-techni¬
schen Gewerbe, besonders durch die Brauerei



und Ziegelei, und durch Excursionen nach
Greifswald und Stralsund, die forstlichen Vortrüge
durch Excursionen in die ausgedehnten angrenzenden
reichen Universitäts- und Königlichen Forsten
veranschaulicht. Das von der Gutswirthschaft ge¬
trennte, besonders bewirthschaftete Versuchsfeld
giebt den Studirenden Gelegenheit, Versuche,mit
neuen Culturmethodenund mit dem Anbau neuer
Pflanzenvarietäten zu verfolgen. Der reiche bo¬
tanische Garten mit Gewächshaus veranschau¬
licht die Pflanzensystematik und enthält alle nam¬
haften land- und sorst-wirthschaftlichen Pflanzen.
Die V e r su ch s st ä l l e und der Thierpark
bieten Beobachtungen über Fütterungs- und Züch¬
tungeversuche, während durch die thierärztliche
K lrnik in den K r a n k en ställen und in freier
Praxis des Departements-Thierarztes die Vor¬
lesungen über Pfcrdekenntniß, Hufbeschlaa und Krank¬
heiten der Hausthiere praktisch erläutert werden.
Das chemische Laboratorium, das Pflan¬
zen-Physiologische und das thier - Physi o-
iogische Institut sind zu praktischen Arbeiten
der Studirenden eingerichtet. Als sonstige Lehr¬
hilfsmittel dienen: die akademische Bibliothek, das
akademische Leseinstitut, die landwirtschaftliche Modell-
und Productensammlungen, die Ackergeräthe-, landw.
Saamen- und Wollprobensammlungen,das physika¬
lische Cabinet und die technologische Sammlung, die
chemische Versuchtsstation,das botanische Museum
von Pflanzen, Saamen und Früchten, die zoologische
Sammlung, das mikroskopischeInstitut, das Mine-
raliencabinet,das anatomischeMuseum und die
thierärztlichen Sammlungen, das pomologischeInsti¬
tut mit den Lepsre'schen Kammern und dem Obst-
modellcabinet und die Gemüsegärten. — Sämmtliche
Vorlesungen und Demonstrationen werden in Eldena
gehalten/ Die Studirenden werden sämmtlich
bei der Universität immatriculirtund haben
das Recht zu ihrer weiteren wissenschaftlichen Aus¬
bildung V or les u n g e n a n der Universität
zu hören und alle wissenschaftlichen Hilfs¬
mittel derselben zu benutzen. Die Akademie Eldena
vereinigt somit in sich die Vorzüge der für sich völlig
ausgestalteten Akademie mit denen der Universität
deren zahlreiche Pachtgütec zu Excursionenbenutzt
werden.

Von jedem Eintretenden wird verlangt, daß er
diejenigen Schul - Vorkenntnisse und Gedankenreife
besitze, welche zu dem Verständniß wissenschaftlicher
Vorträge erforderlich sind, und, falls er eigentlicher
Laudwirth ist, daß er mindestens ein Jahr bereits in

der landwirthschaftlichen Praxis thätig gewesen sei.
Doch kann von Letzterem dispensirt werden und es
findet keine Prüfung vor der Aufnahme statt. Der
Cursus ist Zjährig, der Studirende verpflichtet sich
jedoch stets nur auf ein Semester. Die Eintretenden
müssen zum Zwecke der Immatrikulation ein obrig¬
keitlichesoder obrigkeitlich bestätigtes Sittenzeugniß
oder ein Abgangszeugnißvon einer anderen Lehr¬
anstalt aus dem letztverflössenen Halbjahre mitbringen.
Das Eintrittsgeld beträgt 6 Thlr., das Studien¬
honorar für das erste Semester 40 Thlr., für das
zweite 30 Thlr., für das dritte 2V Thlr., für das
vierte und jedes folgende Semester 10 Thlr. Woh¬
nung nehmen die Studirenden entweder in Eldena
oder in Greifswald in Privathäusern, Kost bei den
Gastwirthen oder bei Privatspeisewirthen, je nach
freier Wahl. Ausnahmsweise kann bedürftigen
Studirenden, die sich ein Semester hindurch durch
Fleiß und gute Führung ausgezeichnet haben, Erlaß
des Honorars und Freitisch zugestanden werden.
Die Kosten des Aufenthalts mit Einschluß des
Honorars, jedoch mit Ausschluß der durch Kleidung,
Wäsche und Vergnügungen entstehenden Ausgaben,
stellen sich für einen sparsamen Studirenden im
ersten Jahre auf 270—310 Thlr., im zweiten auf
220—260 Thlr — Nähere Nachrichtenüber die
Einrichtungen der Akademie Eldena enthält die durch
alle Buchhandlungen zu beziehende Schrift: die k.
staats- unv landwirthsch.Akademie Eldena bei der
UniversitätGreifswald, dargestellt von ihrem Direc-
tor vr. Baumstark, Berlin 1870. Auch ist der Unter¬
zeichnete gern bereit, auf Anfragen weitere Auskunft
zu ertheilen.

Eldena im Juli 1874.
Der Director der k. staats- und landwirthschaftlichen
Akademie Eldena: Geh. Reg.-RathDr.E. B aumstar k.
I i 1163. Assisen zu Düsseldorf.

Die Eröffnungder gewöhnlichenAssisen im Bereiche
des Königlichen Landgerichts zu Düsseldorf für das
IV. Quartal 1874 wird hiermit auf Montag den
12. ivctober 1874 festgesetzt und der Königliche
Appellations-Gerichts-RathHerr Eichhorn ll. zum
Präsidenten derselben ernannt.

GegenwärtigeVerordnung soll auf Betreiben des
Königl. Herrn General-Procurators in der gesetzlichen
Form bekannt gemacht werden.

Cöln, den 23. August 1874.
Der Erste Präsident des KöniglichenRheinischen
Appcllations-Gerichtshoifes,Geheimer Ober-Justizrath:

(gez.) Dr. H. Heimsoeth.
Für gleichlautende Ausfertigung

(D. 8.) Der Ober-Sekretair: Hermanns.
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RR7M. 1161. Verzeichnis . ...
derjenigen Personen, welche durch Urtheil der Zuchtpolizeikammer erster und zweiter Jnstrnz, sowie durch

Urtheil des Assisenhofes bei dem Königlichen Landgerichte zu Düsseldorf im Laufe des I. Semesters 1374

der bürgerlichen Ehrenrechte auf bestimmte Zeit rechtskräftig verluftig erklärt worden sind

Nr.

Namen
der

Verurtheilten.

Gewerbe. Wohnort.

Datum

des

Urtheils.

Dauer des

Verlustes

der bürger¬

lichen Ehren¬

rechte.

Ende des Ver¬

lustes der

bürgerlichen

Ehrenrechte.

1 Bester Wilhelm 22 Schneider Düsseldorf 14. Jan. 1874 3 Jahre
2 Schillings, Heinrich 48 Holzschneider Jüchen 28. „ ,/ 3

3 Herter, Albert 23 Commis Cöln 28.
„ 3 „

4 Custodis, Anton 30 Tagelöhner Düsseldorf 4. Febr. „ 3 77

5 Neunzig, Johann 45 Maurer Gladbnch 4. .. 3 //

6 Grewe, Peter 35 Brenner Erkrath 10. „ „ 3

7 Dülfer, Julius 42 Tagelöhner Düsseldorf 11. „ 77 5 „

8 Holtvoeth, Heinrich 28 Schuhmacher Crefeld 13. „ 77 3 "

9
Wchl^Carl

27 Fabrikarbeiter Düsseldorf 18. „ 77 3 „
10 Schleich, Anton 36 Fuhrmann dto. 18. .. ,» ! 3 .»

11 Wolters, August 33 Handelsmann Elberfeld >8. 77 ! 3 //

12 Schweizer, Carl 34 Fabrikarbeiter Düsseldorf 24. ., 1 77

13 van denBoom, Arnold 29 Tagelöhner dto. 18. März
2 »»

14 Klein, Bernhard 50 ' dto. Neuß 24.
„ ! 3 //

15 Wolf. Heinrich . '38 dto. Düsseldorf 31. ..
! 2 »»

16 Bohnen, Hermann 31 Schneider Viersen 1. April 3 ,7

17
Becker, Ferdinand ^26

dto. Norf 1- .. 3 „

18 Hohenschuh, Christian 19 dto. Titz
8. 2

19 May, Peter 24 Gürtler Cöln 8. 3 „

20 Richartz, Wilhelm 38 Tagelöhner Hassels 8. „ 77 3 77

21 Schoch, Gottlieb 43 Metzger Oberranstand 8. „ »» 3 77

22 Winkels, Peter 40 Weber Crefeld 8. „ //
2 77

23 Wenzel, August, gen.
Oberbeck

21 Tagelöhner Elberfeld 13. „ 3 77

24 Engeln, Anton 42 dto. Gladbach 21.
2

7/

25 Thloux, Carl 27 Wagenrevisor Neuß 21. „ 77 3 77

26 Knorr, Carl Richard 25 Schuster Delitzsch 28. „ 3 »7

27 Jansen, Robert 32 dto. Ratingen 28. ., „
2 7»

28 Holzenleuchter, Adolf 46 Stielmacher Neuß 27. Mai 2 77

29 Weger, Wilhelm 38 Tagelöhner Neersen 10. Juni ,7 2

30 Müller, Friedrich Wil- 20 Schuster Oberbilk 22. Juni 77 2 V

31 Angerhausen, Peter 39 Tagelöhner Hochfeld 3. Febr. 77 3 77

32 Rambeaux, Henriette 27 Dienstmagd Düsseldorf 3. „ 77 3 77

33 Munkel, Peter 37 Bremser Mülheim am Rhein 4. „ 77 2 77

34 Overmann, Carl 24 Kaufmann Opladen 6. „ 77 5 >7

35 Engels, Johann 33 Handelsmann Barmen 6. „ 77 5 77

36 Schmitz, Gustav 51 Gastwirth Opladen 6. „ 77 5 77

37 Jaeger, Siegmund 38 Kaufmann Düsseldorf 24. ,. 77 3 77

38 Schleebusch, Carl Hu¬ 36 Holzschuhmacher Heinsberg 3. März 77 2 77

bert u Zimmermann
39 Hepe, Carl 27 Kutscher Düsseldorf 4. .. 77 2 77

40 Schriller, Theodor 29 Knecht Katzem 5. „ N 3 77

41 Roth, Elisabeth 23 Fabrikarbeiterin Gladba ch 7. ..
2 77

42 Wolf, Ernst 32 Tagelöhner Düsseldorf 4. Mai 77 5 77

43 Schepers, Hubert 20 Buchbinder dto. 4. „ 77 2 77

44 Petrowsky, Heinrich 30 Tagelöhner l dto. 4. „ V
2 77

14. Oct. 1377

19. Nov. 1877.

28. Mai 1877.

4. Aug. 1877.

4. Febr. 1878.

10. Aug. 1877.

11. Febr. 1880.

18. Febr. 1878.

18. Febr. 1878.
18. Febr. 1878.

18. Febr. 1878.
24. Mai 1875.

18.März 1878.
24.Spt.1377.

31. «Juli 1876.
1. Oct. 1877.
1. Oct. 1877.

8. Oct. 1876.

8. April 1878.
8. Oct. 1878.

8. Dez. 1877.
8. April 1877.

13. Dez. 1877.

21. Juli 1876.
21. Juli 1877.

28. Jan. 1878.
28. Aug. >876.
27. Nov. 1876.

10. März 1877.
22. Dez. 1876.

3. Aug. 1879.
3. Mai 1879.

4. Febr. 1877.

9. April 1883.

6. Febr. 1883.

6. Febr 1882.

24. Febr. 1880.
3. März 1877.

4 März 1877.

5 Spt. 1878.
7. Spt. 1877.
4. Mai 1882.
ä. Mai 1877.
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Nr.

Namen

der

Verurtheilten.

Gewerbe. Wohnort.

Datum
des

Urtheils.

Dauer des

Verlustes

der bürger-

lichenEhren-

rechte.

Ende des Ver¬

lustes der

bürgerlichen

Ehrenrechte.

Viersen 5. Mai 1874. 2 Jahre 9. Febr. 1877.

Düsfeldorf 6. 5 .. 18. Juni 1884.

Viersen 8. 10 .. 18. Juni 1899.

Düsseldorf 9. 3 „ 9. Mai 1880.

Neersen 12. 5 „ 12. Mai 1881.
Dortmund 16. 5 „ 2 16. Febr. 1877.

Düsseldorf 18. kl /, 2 „ 18. Aug. 1876.
dto. 18. // „ 2 „ 18. Febr. 1877.
dto. 18. 2 „ 18. Febr. 1877.

Der Ober-Prokurator: gez. v. G u era r d.

45

46

47

48

49

50

51

52

53

21 BäckergeselleBachhofen, Heinrich

Joseph j
Blankenstein, Johann 19 Tagelöhner

Schnocks, Gerhard 25 Bäcker

Brost, Carl 20 Fabrikarbeiter

Lenzen, Vincenz 57 Seidenweber
Ritterhaus, Wilhelm 25 Bäckergeselle

Uertz, Peter 29 Tagelöhner

Neuenheuser, Peter 48 dto.

Müller, Joseph 20 dto.

Düsseldorf, den 27. August 1874.
ttt». 1162. Verzeichnis

derjenigen Personen, welchen durch Urtheil der Zuchtpolizeikammer I. und II. Instanz des Königlichen Land¬

gerichts zu Elberfeld, sowie durch Urtheil des Königlichen Assisenhofes daselbst, die bürgerlichen Ehrenrechte
auf bestimmte Zeit aberkannt worden sind.

I. Quartal 1874.

Der Verurtheilten

Vor- und Zunamen
s;

Gewerbe. Wohnort.

Vergehen
und

Ver¬

brechen.

Datum

des

Ur¬

theils.

Dauerder

erkannten

Strafe.

Zeitdauer
des erkann¬
ten Ehren¬
rechts-Ver¬

lustes.

Ende der Zeit¬
dauer des er¬
kannten Ehren-
rechts-Verlustes.

Rössig, Wilhelm

Altfeld, Richard

Selter, Wilhelm

Dörr, Louis, gen.
Göcke

Hardt, Joh. Peter

Schweinefuß, Hein¬
rich

Schneider, August,

Ehefrau, Wilhel¬

mine Reitz

Maurer

Weber

Tagelöhner

Niemen-

dreher

Seiden¬

weber

Schleifer

Handels¬

frau

Bommerholz

Elberfeld

Elberfeld

Elberfeld

Diebstahl

dto.

dto.

dto.

F
Elberfeld, den 27. August 1874.

Elberfeld

dto.

Barmen

Assisen:

Diebstahl

dto.

Hehlerei

1874

14. Jan.

16. Jan.

16. Jan.

26. Febr.

7. Jan.

7. Jan.

12. Jan.

1 Jahr

Gefängn.

1 Jahr

Gefängn.

2 Jahr

Gefängn.
18Monat

Gefängn.

3 Jahre

Zuchth.

3 Jahre

Zuchth.

1 Jahr
6 Monat

Gefängn.

2 Jahre

2 Jahre

2 Jahre

2 Jahre

3 Jahre

3 Jahre

2 Jahre

14. Jan. 1875

b. 14 Jan. 1877

16. Jan. 1875
b.16.Jan.I877

16. Jan. 1876

b. 16. Jan. 1878

26. Aug. 1875

b. 26. Aug. 1877

7. Jan. 1877

b. 7. Jan. 1880
7. Jan. 1877

b.7.Jan. 1880

12. Juli 1875

b. 12. Juli 1877

ür die Richtigkeit dieses Auszuges:

Der Ober-Prokurator: gez. Ebermaie r.

Sieherheits-Polizei.

KI ZK 1116. In der Nacht vom 23. zum 24-Juli

d. I. sind zu Rheinberg aus einem Gebäude mittelst

Einbruchs folgende Gegenstände gestohlen worden:

1) zwei rothsammtene Geldbeutel mit ungefähr 80

bis 100 Thalern in verschiedenen Münzen, 2) circa

2V Freimarken, und 3) zwei blecherne Collecten-
biichsen.

Ich ersuche Jeden, der über den Dieb oder den

Verbleib der gestohlenen Gegenstände Auskunft zu

geben vermag, mir oder der nächsten Polizeibehörde
Anzeige zu machen.

Eleve, den 18. August 1874.

Der Ober-Prokurator: Ringe.

RIZZ 1117. Im Besitze eines Schifferknechtes

sind 12 Stab Roheisen vorgefunden worden, welche
wahrscheinlich unterschlagen oder entwendet wor¬
den sind.

Ich ersuche Jeden, der über diese Unterschlagung

resp. Diebstahl nähere Auskunft zu geben vermag,



mir oder der nächsten Polizeibehörde hiervon Anzeige
m machen.

Cleve, den 17. August 1874.
Der Untersuchungsrichter:Stickers.

D F78- 1143. 1. Dem Oekonomen der Gesellschaft
„Casino" in Duisburg sind am 4. d. Mts. folgende
Gegenstände entwendetworden: 1) 34 Eßlöffel von
Alfenide, gez. II. Soll., 2) 32 desgl Gabeln, 3)
6 desgl. Theelöffel, 41 circa 20 gebildleinene Servi¬
etten, gez. II. 8., 5) eine silberne Cylinderuhr mittle¬
rer Größe mit Secundenzeiger, römischen Zahlen und
inwendig in der Kavsel die Worte: „München
im Jahre 1834", „Duisburg im Jahre 1873",
eingekratzt, 6) eine braunlederne Brieftasche mittlerer
Größe, enthaltend einige werthlose Rechnungen und
Notizen; unter der Klappe ist die Photographie der
Ehefrau des Bestohlencn angebracht, 7) 1 Krönungs¬
thaler, 8) 1 Siegesthaler von 1870, 9) 25 Cigarren
in einem Bündchen.— Ein Theil der gestohlenen
Sachen ist auf einer Mauer hinter der Sonnenwall-
straße zwischen wildem Wein versteckt wiedergefunden
worden.

2. Während des Schützenfestesin Wesel sind aus
der Jnventarstube auf dem Schützenplatze daselbst
circa 14/» Centner Bleirohre entwendet worden.

3. Dem Füsilier Bremer von der 12. Comp. des
57. Infanterie-Regiments zu Wesel ist am 31. Juli c.
eine silberne Cylinderuhr mit der Nummer 14,074
entwendet.

4. Am 1. d. Mts. ist dem Post-Büreau-Schaffner
Heinrich Lindner zu Wesel eine schwarze Buxkinhose
aus seiner Wohnung gestohlen.

5. Dem Kleidermacher Peter Knüfmann von Sty-
rum ist am Abende des 2. August auf dem Wege
von Broich nach Saarn eine silberne Cylinderuhr,
auf deren Zifferblatt der Name Theodor Pollmann
steht, nebst daran befestigter kurzer goldener Ketw
mit länglichrundem goldenen Medaillon entwendet.

Ich ersuche nun Diejenigen, welche in Betreff der
angeführten Diebstähle sowohl über die Thäterfchast,
als auch den Verbleib der gestohlenen Gegenstände
Auskunft geben können, hiervon mir oder der nächsten
Polizeibehörde Anzeige zu machen.
Wesel, den 17. August 1874. Der Staats - Anwalt.
RI?S 1154. Folgende Diebstähle sind verübt
worden:

I. Dem Fräulein Francisca Beier hier ist in der
Zeit vom 3. bis zum 9. d. Mts. ein schwarzes Atlas¬
kleid entwendet. Ferner sind dem Gymnasiasten
Hugo Schölten, welcher in demselben Hause wohnt,
drei Röcke, nämlich 1) ein dunkelbraunerRock mit
schwarzem, in den Aermeln mit blau und weiß ge¬
streiftem Futter verschen, in einer Brusttasche befand
sich ein ueues Zigarrenetui von Jucktenleder mit
gelbem Bügel, 2) ein graugestreifter,mit schwarzem
Futter versehener Tuchrock,'3) ein schwarzer Tuchrvck
mit schwarzemFutter gestohlen.

II. Der Ehefrau August Schröder hier ist am 6.

d. Mts. ein dunkelgrauerRegenmantel mit Kapuze
und Knöpfen, welche mit demselben Zeuge überzogen
sind, entwendet worden.

III. Dem Major Fischer hier ist am 6. d. Mts.
von dem Corridor seiner Wohnung ein grauer Damen-
regenmantel mit Kragen gestohlen.

IV. Der Ehefrau Tagelöhner Johann Berns zu
Duisburg ist am 10. August cr. eine silberne Cylinder¬
uhr mittlerer Größe mit Goldrand, gelbem Ziffer¬
blatte und römischen Ziffern nebst schwarzwollener
Kette und gewöhnlicherm Uhrschlüsselentwendet.

V. Dem Schuhwaarenhändler Wilhelm Forda»
von Duisburg sind in der Nacht vom 10. auf den
11. d. Mts. folgende Schuhwaarenentwendet: 1) ein
Paar Herrenstiefel mit gepreßten Falten, 2) ein
Paar Herren - Seehundstieselmit Doppelsohlen, y
zwei Paar Damen - Stoffstiefelchen mit Glanzleder
und Gummizügen, 4) ein Paar Kinder-Lackschuhe mit
Messingschnallen, 5) ein einzelner Stoffschuh mit
Knöpfen.

VI. Dem SchmiedegesellenFriedrich Schmidt aus
Burkau, beim Brückenbau Hierselbst beschäftigt, sind
am 15. d. Mts. folgende Gegenstände entwendet
worden: 1) eine schwarze Tuchweste, 2) ein goldener
Siegelring mit desgl. Platte, 3) ein silberner Damen¬
ring mit rothem Stein, 4) ein ausgeschnittenes
Bernburger Viergroschenstück, 5) eine vergoldete
Münze von Sedan 1870/71, 6- ein Talmiuhrkette
mit desgl. Schlüssel und rothem Stein, 7) ein Weißes
Taschentuch.

VII. Dem Unternehmer Albert Fischer hier ist in
der Nacht vom >5. auf den 16. d. Mts. ein Rad
aus einem Schiebekarren geschnitten und entwendet.
Dasselbe trägt die Buchstaben 1. ?.

VIII. Dem Wirth Heinrich Mismahl zu Laar sind
in der Nacht vom 18. auf den 19. d. Mts. folgende
Gegenstände entwendet worden: 1) zwei Kiftchen
Cigarren, 2) ein Handtuch, gez. H. öl, 3) 1'/>
Flasche Rum, 4) zehn Stück Briefmarken a 2 Groschen.

Ich erfuche daher Diejenigen, welche über den
Verbleib der entwendeten Gegenstände oder über die
Thäterschaft Auskunst geben können, hiervon mir
oder der nächsten Polizeibehörde Anzeige zu machen.
Wesel, den 21. August 1374. Der Staatsanwalt.

1175- Im Besitze eines hlerselbst wegen
Diebstahls zur Untersuchung gezogenenIndividuums
haben sich die nachbeschriebenen Gegenstände vor¬
gefunden, über deren Erwerb dasselbe keine Auskunft
zu geben vermag, nämlich: 1. eine silberne Cylinderuhr
mit Goldrand, römischen Ziffern und Stahlzeigern.
An derselben befindet sich eine dünne schwarzwollene
Schnur und auf dem inneren Deckel sind die Worte
L'Hardy Locle eingravirt; 2. eine alte silberne Spin¬
deluhr. mit römischen Ziffern und Stahlzeigern, breitem
schwarzwollenemBanv und 3 Schlüsseln, von denen
einer zerbrochen ist. Auf der inneren Seite befinden
sich die Worte T. H. Uesseler in Mettmann; 3. eine
doppelläufige Pistole, an der das eine Piston fehlt,



sowie ein Pulverhorn von Blech.
Ich ersuche Jeden, der über die Herkunft dieser

Gegenstände oder über den Eigenthümer Auskunft
geben kann, mir oder der nächsten Polizeibehörde
davon Mittheilung zu machen.

Düsseldorf, den 1. September 1874.
Der Untersuchungsrichter: Greiß.

Personal-Chronik.
IR8I i!57. Die Forst-UnterrecepturElberfeld
für den SchutzbezirkBurgholz, der Oberförsterei Ger-
rcsheim, wird vom 1. October c. ab aufgelöst, und
die Wahrnehmung deren Geschäfte dem Forstkassen-
Rendanten Nilgen zu Benrath übertragen.
ßKGH. 1153. Es wird hierdurch zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß die Stelle des versetzten
Hypothekenbewahrers,Steuer-Rath Windscheid, in
Elberfeld, vom 1. November c. ab dem Königlichen
HvpothekenbewahrerSchäffer übertragen worden ist.

Eöln, den 21. August 1874.
Der Provinzial - Steuer - Director.

Ht8S 1158. Nach der Bestimmung des Z. 4 der
von dem Herrn Minister für Handel, Gewerbe und
öffentlicheArbeiten unter dem 21. December 1871 er¬
lassenen Allgemeinen Vorschriften für die Markscheider
im Preußischen Staate wird hierdurch bekannt gemacht,
daß der concessionirte Markscheider C. Crone sseinen
Wohnsitz von Mitten nach Bonn verlegt hat.

Dortmund, den 2S. August 1874.
Königliches Oberbergamt.

RßGA. 1167. Der Berg-AssessorLeo Gräff ist zum
Salinen-Director ernannt und vom 1. September
1874 ab demselben die Stelle des Directors der
Saline Neusalzwerkübertragen worden,

Dortmund, den 29. August 1874.
Königliches Oberbergamt.

I»8S 1172. Personal-Chronik
für den Monat August 1374.

1. Ernannt sind: n. Der Rechtskandidat Dr.jar.Julius
Türck aus Kirchhörde bei Dortmund zum Referendar;b.
der Büreau-DiätarGerz in Dinslaken zum Büreau-Asst-
ster.ten bei dem Kreisgericht zu Bochum mit der
Funktion bei der Kreisgerichts-Deputationin Hattin-
gen; o. der Kanzlei-DiätarReitz hier zum Kanzlisten
bei dem hiesigen Kreisgericht.

2. Der Kreisrichter Schwengel zu Steinheim ist
an das Kreisgericht zu Duisburg versetzt.

3. Der Krersgerichts-Rath Burmann in Dortmund
ist mit Pension vom 1. Dezember c. ab in den Ruhe¬
stand versetzt und demselben zugleich der rothe Adler¬
orden !V. Klasse verliehen.

Hamm, den 1. September 1874.
Königliches Appellationsgericht. Hartmann.

Patente.
«S8S 1133. Dem Bruno Schneider zu Buchholz
ist unter dem 16. August 1874 ein Patent

auf einen durch Zeichnung und Beschreibung er¬
läuterten Webestuhlzur Erzeugung von Perlge¬
weben, soweit derselbe als neu und eigenthümlich
erkannt ist,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischenStaats ertheiltworden.
AH87- 1139. Dem Jean Schmerberzu Tagols-
heim im Elsaß ist unter dem 19. August 1874 ein
Patent

auf einen Abschneide - Apparat an Ziegelpressen in
der durch Zeichnung und Beschreibung nachge¬
wiesenen Zusammensetzung,ohne Jemanden in der
Anwendung bekannter Theile zu beschränken,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischen Staats ertheilt
worden.
KO88- 1141- Dem MaschinenfabrikantenH.Goßen
zu Elbing ist unter dem 21. August 1874 ein Patent

auf eine selbstthätige Rührvorrichtung in Gähr-
bottichen in der durch Zeichnung und Beschreibung
nachgewiesenenZusammensetzung

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet,und
für den Umfang des preußischenStaats ertheilt
worden.
RI8T- 1145. Dem FabrikantenDiedrich Uhlhorn
zu Grevenbroich bei Cöln am Rhein ist unter dem
21. August 1874 ein Patent

auf eine Vorrichtung an Kratzensetzmaschinen, um
den Draht vor dem Biegen und Einsrtzsn
weise flach zu drücken, in der durch Zeichnung und
Beschreibung nachgewiesenenZusammensetzungund
ohne Jemand in der Benutzung bekannter Theile
zu behindern,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischen Staats ertheilt
worden.
IRS4V- 1149. Dem G. Kühn zu Stuttgart-Berg
ist unter dem 21. August 1874 ein Patent

auf einen durch Zeichnung und Beschreibung nach¬
gewiesenen Mechanismus zum Verstellen der soge¬
nannten Meierschen Expansionssteuerungan Dampf¬
maschinen, soweit derselbe für neu und eigenthüm¬
lich erachtet ist, ohne Jemanden in der Anwendung
bekannter Theile zu beschränken,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischen Staats ertheilt
worden.
ItSI- 1159. Das den Herren Maschinenmeister
F. Knackmuß und Buchhalter A, Kuhlbars zu Belle¬
ben bei Aschersleben unter dem 29. Juni 1873 er¬
theilte Patent

auf einen Apparat zum Abklopfen des Kesselsteines
in cylindrischen Dampfkesseln ohne Flammrohr in
der durch Zeichnung und Beschreibungnachge¬
wiesenen Zusammensetzungund ohne Jemanden in
der Anwendung bekannter Theile zu behindern

ist aufgehoben.



SS»

»ISB 1165. Dem Telegraphen-Fabrikanten Wil¬

helm Horn zu Berlin, ist unter dem 26. August 1874
ein Patent

auf einen Telegraphen-Apparat zur selbstthätigen
Reproduction einer unregelmäßigen alternirenden

Bewegung in der durch Zeichnung und Beschrei-
»»»». 1176. Zusammenstellung

der in den öffentlichen Anzeigern Nr. 61 und 62 zur Besetzung angezeigten,

gegenwärtig vakanten Dienststellen.

bung nachgewiesenen Zusammensetzung, ohne Jemand
in der Anwendung bekannter Theile zu be¬

schränken,

auf drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und
für den Umfang des preußischen Staats ertheilt
worden.

Bezeichnung
der

vakanten Dienststellen.

Einkommen

der Stelle jährlich.

Meldung
bis
zum

Nr. der

Bekannt¬

machung

Hauptlehrer an der katholischen Volksschule in Schle-
busch.

Lehrerin an der gem. Unterklasse der kathol. Schule

in Griethausen, Kreis Cleve.

Lehrer an der einklassigen gemischten kathol. Volks¬

schule in Ziegelhaide bei Kempen.

Lehrer an der evangelischen Schule in Drevenack bei

Wesel.

Lehrer an der unteren Klaffe der kathol. Schule beim

städtischen Garten zu Essen.

Zwei Lehrer an den unteren Klaffen der katholischen

Schule der Burg zu Essen.
Lehrerinnen an den unteren Klaffen der katholischen

Schulen der Burg, sowie bei den Zechen Graf Beust

und Hoffnung zu Essen.

Zweiter Lehrer an der katholischen Volksschule in
Hitdorf a. Rh.

Zwei Lehrer an den unteren Klaffen der ref. Pfarr¬

schule in Barmen.

Fünfter Lehrer an der katholischen Knabenschule in
Dülken.

Lehrer oder Lehrerin an der II. Klaffe der evangel.

Volksschule zu Büchel, Stadt Remscheid.
Dritter Lehrer an der vierkl. kathol. Schule

am Schultheißenhof

Zwei dritte Lehrerinnen an den katholiscben/'I
Mädchenschulen in der Remigiusstraße s

Drei zweite Lehrer an den zweiklassigen kathol./-L.8

Schulen in Hamm, Bockert und an der

Crefelderstraße t L

Dritter Lehrer an der dreikl. kathol. Schulest
in Helenabrunn '.Z

Lehrer oder Lehrerin an der zweiten Klaffe der

evangelischen Volksschule in Ehringhausen bei
Remscheid.

Erster Lehrer an der ersten katholischen Volksschule
in Walbeck bei Geldern.

Secretair zur Führung der Civilstandsregiffer in
Stoppenberg.

430 Thaler, freie Wohnung nebst
Garten und Entschädigung für

Heizung rc.

245 Thaler, freie Wohnung nebst
Garten und 16 Thaler für

Privatheizung.

350 Thaler, freie Wohnung nebst
Garten und 32 Thaler für Reini¬

gung rc.

350 Thaler vorlaufig und 50

Thaler Miethsentschädigung.

400 Thaler und freie Wohnung.

450 Thaler.

je 350 Thaler.

350 Thaler und freie Wohnung.

400 resp. 450 Thaler, steigend bis
600 Thaler.

375 Thaler incl. Miethsentschädi-
gung.

450 Thaler, steigend bis 550 Thaler.

350 Thaler, steigend nach 10 Jahren
um 50 Thater und 70 Thaler

Mieths- :c. Entschädigung,

je 310 Thaler incl. Mieths- :c.

Entschädigung, steigend nach 5
Jahren um 24 Thaler.

350 Thaler, steigend nach 10

Jahren um 50 Thaler und 60

Thaler Mieths- :c. Entschädigung.

350 Thaler, steigend nach' 10
Jahren um 50 Thaler und 60

Thaler Mieths- tc. Entschädigung.

425 Thaler, steigend bis 525

Thaler und freie Wohnung.

325 Thaler u. 50 Thaler Mieths¬
entschädigung.

300 Thaler.

12/9

20/9

16/9

9/9

17/9

baldigst

baldigst

15/9

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

baldigst

baldigst

2656

2657

2658

2620
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